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Amtliche Bekanntmachungen 
 

3 
 

Öffentliche Bekanntmachung  

 

Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen für  

den Wahlkreis 49 – Salzgitter – Wolfenbüttel –  

anlässlich der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025 

Gem. § 32 Abs. 1 der Bundeswahlordnung - BWO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19.04.2002 (BGBl. I S. 1376), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 12.09.2024 
(BGBl. I Nr. 283) - fordere ich hiermit zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl zum 21. 
Deutschen Bundestag am Sonntag, den 23.02.2025, im Wahlkreis 49 – Salzgitter -Wolfenbüttel - 
auf. 

Der Wahlkreis 49 – Salzgitter - Wolfenbüttel - umfasst die Gebiete der kreisfreien Stadt Salzgitter, 
die zum Landkreis Wolfenbüttel gehörende Stadt Wolfenbüttel, die Gemeinden Cremlingen und 
Schladen-Werla sowie die Samtgemeinden Elm-Asse, Baddeckenstedt, Oderwald und Sickte und 
vom Landkreis Goslar die Städte Langelsheim und Seesen sowie die Gemeinde Liebenburg. 

Auf die Bestimmungen der §§ 18 bis 21 und des § 27 des Bundeswahlgesetzes - BWG - in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.07.1993 (BGBl. I S. 1288, S. 1594), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 07.03.2024 (BGBl. 2024| Nr. 91) und des § 34 der Bundeswahlordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.04.2002 (BGBl. I S. 1376), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 12.09.2024 (BGBl. I Nr. 283), weise ich hin. 

Insbesondere ist Folgendes zu beachten: 

Die Kreiswahlvorschläge sind bis spätestens 

Montag, den 20.01.2025, 18.00 Uhr (Einreichungsfrist), 

bei der Kreiswahlleitung für den Wahlkreis 49 – Salzgitter-Wolfenbüttel, Bahnhofstraße 11, 
38300 Wolfenbüttel, Zimmer 317, schriftlich einzureichen (§ 19 BWG). 

Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge nach Möglichkeit frühzeitig vor dem 20.01.2025 
einzureichen, damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, rechtzeitig 
behoben werden können. 

Kreiswahlvorschläge können von Parteien und Wahlberechtigten eingereicht werden. 

Nach § 18 Abs. 2 des Bundeswahlgesetzes i. d. F. vom 23.07.1993 (BGBl. I S. 1288, 1594), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.03.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 91), – im Folgenden: BWG 
– können Parteien, die im Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht aufgrund 



                  

52. Jahrgang Salzgitter, 16.01.2025 Amtsblatt  Nr. 2 
  
 
  

  

 
 

 
Seite  8 

 

Herausgeber: Stadt Salzgitter · Ersteller: Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik 

 

eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren, als 
solche einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie spätestens am 

Montag, dem 07.01.2025, bis 18.00 Uhr 

der Bundeswahlleiterin, Statistisches Bundesamt, 65180 Wiesbaden, ihre Beteiligung an der Wahl 
schriftlich angezeigt haben und der Bundeswahlausschuss ihre Parteieneigenschaft festgestellt hat. 
In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem Namen sich die Partei an der Wahl beteiligen will. Die 
Anzeige muss von mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstandes, darunter die oder der Vor-
sitzende oder die oder der stellvertretende Vorsitzende, persönlich und handschriftlich unterzeich-
net sein. Hat eine Partei keinen Bundesvorstand, so tritt der Vorstand der jeweils obersten Partei-
organisation an die Stelle des Bundesvorstandes. Die schriftliche Satzung und das schriftliche Pro-
gramm der Partei sowie ein Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes sind 
der Anzeige beizufügen. 

Kreiswahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 13 zu § 34 Abs. 1 BWO eingereicht wer-
den. Ein Kreiswahlvorschlag muss enthalten (§ 34 Abs. 1 Satz 2 BWO): 

- den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder Stand, das Geburtsdatum, den Geburtsort und 
die Anschrift (Hauptwohnung) der Bewerberin oder des Bewerbers, 

- den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 BWG) deren Kennwort. 

Als Bewerberin oder Bewerber kann in einem Kreiswahlvorschlag nur benannt werden, wer wählbar 
ist (vgl. § 15 BWG). Als Bewerberin oder Bewerber einer Partei kann nur benannt werden, wer nicht 
Mitglied in einer anderen Partei als der den Kreiswahlvorschlag einreichenden Partei ist und in einer 
Versammlung der im Wahlkreis zum Deutschen Bundestag wahlberechtigten Mitglieder der Partei 
oder in einer besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung in geheimer Abstimmung hierzu 
gewählt worden ist. Auf die anzuwendenden Bestimmungen des § 21 BWG wird besonders hinge-
wiesen. Wer sich als Bewerberin oder Bewerber für eine Wahl aufstellen lässt, obwohl sie oder er 
nicht wählbar ist, macht sich nach § 107 b Abs. 1 Nr. 4 StGB strafbar. 

Der Kreiswahlvorschlag soll ferner Namen, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Ver-
trauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten (§ 34 Abs. 1 Satz 3 BWO). 

Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen von mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes des 
Landesverbandes, darunter die oder der Vorsitzende oder die oder der stellvertretende Vorsitzende, 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Partei im Land keinen Landesverband 
oder keine einheitliche Landesorganisation, so müssen die Kreiswahlvorschläge von den Vorstän-
den der nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, persönlich und 
handschriftlich von den entsprechenden Personen analog zu § 34 Abs. 2 Satz 1 BWO unterzeichnet 
sein (§ 34 Abs. 2 BWO). 

Bei anderen Kreiswahlvorschlägen haben drei Unterzeichnerinnen oder Unterzeichner des Wahl-
vorschlages ihre Unterschriften auf dem Kreiswahlvorschlag (Anlage 13 zur BWO) selbst zu leisten.        
§ 34 Abs. 4 Nrn. 3 und 4 BWO gelten entsprechend (§ 34 Abs. 3 BWO). 
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Kreiswahlvorschläge von Parteien, die im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren 
letzter Wahl nicht auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeord-
neten vertreten waren (§ 18 Abs. 2 BWG), müssen außerdem von mindestens 200 Wahlberechtig-
ten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein (§ 20 Abs. 2 BWG). Kreis-
wahlvorschläge, die nicht von Parteien eingereicht werden, müssen ebenfalls von 200 Wahlberech-
tigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein (§ 20 Abs. 3 BWG). Kreis-
wahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach Aufstellung der Bewerberin oder des Bewerbers 
durch eine Mitglieder- oder Vertreterversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unter-
schriften sind ungültig (§ 34 Abs. 4 Nr. 5 BWO). Die Wahlberechtigung der Unterzeichnerinnen und 
Unterzeichner muss im Zeitpunkt der Unterschriftenleistung gegeben sein und ist bei der Einrei-
chung des Kreiswahlvorschlages nachzuweisen (§ 20 Abs. 2 Satz 3 zweiter Halbsatz BWG). Die 
Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern zu erbringen, die bei den Kreiswahlleiterinnen oder 
Kreiswahlleitern angefordert werden können. Bei der Anforderung sind der Familienname, die Vor-
namen und die Anschrift (Hauptwohnung) der vorzuschlagenden Bewerberin oder des vorzuschla-
genden Bewerbers sowie die Bezeichnung des Trägers des Wahlvorschlags anzugeben. Bei Par-
teien ist dies deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, bei ande-
ren Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort. Die Parteien haben ferner die Aufstellung der Bewerbe-
rin oder des Bewerbers in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung nach § 21 BWG zu bestäti-
gen (§ 34 Abs. 4 Nr. 1 BWO). 

 

 

Gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 BWO sind dem Kreiswahlvorschlag folgende Unterlagen beizufügen: 

– die Erklärung der vorgeschlagenen Bewerberin oder des vorgeschlagenen Bewerbers, dass sie 
oder er der      Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis eine Zustimmung zur Be-
nennung als Bewerberin oder Bewerber gegeben hat (Anlage 15 zu § 34 Abs. 5 Nrn. 1 und 3 Buchst. 
b BWO), 

– eine Bescheinigung der zuständigen Gemeinde, dass die vorgeschlagene Bewerberin oder der 
vorgeschlagene Bewerber wählbar ist (Anlage 16 zu § 34 Abs. 5 Nr. 2 und § 39 Abs. 4 Nr. 2 BWO), 

– bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausfertigung der Niederschrift über die Beschluss-
fassung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der die Bewerberin oder der Bewerber auf-
gestellt worden ist, im Falle eines Einspruchs nach § 21 Abs. 4 BWG auch eine Ausfertigung der 
Niederschrift über die wiederholte Abstimmung, mit der nach § 21 Abs. 6 Satz 2 BWG vorgeschrie-
benen Versicherung an Eides statt (Anlagen 17 und 18 zu § 34 Abs. 5 Nr. 3 Buchst. a BWO) sowie 
eine Versicherung an Eidesstatt der Bewerberin oder des Bewerbers, dass sie oder er nicht Mitglied 
einer anderen als der den Wahlvorschlag einreichenden Partei ist (Anlage 15 zu § 34 Abs. 5 Nrn. 1 
und 3 Buchst. b BWO), 

– die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigungen des Wahlrechts 
der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner (Anlage 14 zu § 34 Abs. 4 BWO), sofern der Kreiswahl-
vorschlag von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises unterzeichnet sein muss. 
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Hinsichtlich des Inhalts und der Form der Kreiswahlvorschläge weise ich im Übrigen auf die §§ 20 
ff. BWG und § 34 BWO hin.  

Die zur Einreichung der Kreiswahlvorschläge erforderlichen Vordrucke werden vom Kreiswahlbüro 
des Landkreises Wolfenbüttel, Bahnhofstraße 11, 38300 Wolfenbüttel, Zimmer 317, Telefon: 
05331/84-264, kostenfrei ausgegeben. 

Ich empfehle jedoch, das Kandidatenportal der Bundeswahlleiterin im Internet zu nutzen. In dem 
Portal können die Vordrucke für die Teilnahme an der Bundestagswahl 2025 online ausgefüllt, ver-
waltet, heruntergeladen und ausgedruckt werden. Das Kandidatenportal hilft dabei, einen Wahlvor-
schlag vollständig und fehlerfrei auszufüllen. Das Kandidatenportal ist erreichbar unter 

https://service.bundeswahlleiterin.de/kandidatenportal/. 

Die Zugangsdaten zur Einreichung eines Kreiswahlvorschlags werden von der Kreiswahlleitung 
herausgegeben. 

Vorsorglich weise ich darauf hin, dass die im Wahlverfahren vorgegebenen Fristen nur gewahrt 
sind, wenn die einzureichenden Unterlagen in Schriftform rechtzeitig vorgelegt werden. So ist es 
insbesondere nicht möglich, die Unterlagen für einen Kreiswahlvorschlag elektronisch über das 
Kandidatenportal bei der zuständigen Kreiswahlleitung einzureichen. Der Wahlvorschlag ist nur gül-
tig, wenn alle erforderlichen Unterlagen ausgefüllt, ausgedruckt, von den Verantwortlichen persön-
lich und handschriftlich unterzeichnet und im Original bis Montag, 20.01.2025 (= 34. Tag vor der 
Wahl), bis 18:00 Uhr beim Kreiswahlleiter des Wahlkreises 49 – Salzgitter-Wolfenbüttel, Bahnhof-
straße 11, 38300 Wolfenbüttel, vorliegen. Eine Möglichkeit, Kopien, Faxe oder sonst elektronisch 
übermittelte Anlagen und Unterschriften zu akzeptieren, besteht nicht. 

Wolfenbüttel, 27.12.2024 
Landkreis Wolfenbüttel 
Der Kreiswahlleiter 
 

gez. Heiko Beddig  

 
 

4 
 

BEKANNTMACHUNG 

über das Recht auf Einsicht in das 

Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag 

am 23. Februar 2025 

 

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Stadt Salzgitter liegt in der Zeit vom 03. 
Februar 2025 bis 07. Februar 2025 wie folgt zur allgemeinen Einsicht aus: 
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Stadtteil 03.02.2025 04.02.2025 05.02.2025 06.02.2025 07.02.2025 

SZ-Lebenstedt, 

Rathaus, 

BürgerCenter 

08:00 bis 

12:30 Uhr 

13:30 bis 

18:00 Uhr 

08:00 bis 

12:30 Uhr 

13:30 bis 

15:00 Uhr 

08:00 bis 

12:30 Uhr 

 

08:00 bis 

12:30 Uhr 

13:30 bis 

18:00 Uhr 

08:00 bis 

12:30 Uhr 

Salzgitter-Bad 

Außenstelle 

BürgerCenter 

 

08:30 bis 

12:30 Uhr 

 

08:30 bis 

12:30 Uhr 

13:30 bis 

18:00 Uhr 

08:30 bis 

12:30 Uhr 

 

08:30 bis 

12:30 Uhr 

13:30 bis 

18:00 Uhr 

08:30 bis 

12:30 Uhr 

 

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wäh-

lerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit o-

der Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen über-

prüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Un-

vollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht 

nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk 

gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch 

ein Datensichtgerät bei den oben angegebenen Stellen barrierefrei möglich. 

  

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 03.  bis 

07. Februar 2025 bei den oben angegebenen Stellen der Stadt Salzgitter Einspruch einlegen. 

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift während der Öffnungszei-

ten eingelegt werden. 

 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis zum 02. Februar 

2025 eine Wahlbenachrichtigung. 

 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-

spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 

Wahlrecht nicht ausüben kann.  

 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die be-

reits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenach-

richtigung. 

 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 49, Salzgitter-Wolfenbüttel 
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durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises 

 

oder durch Briefwahl 

 

teilnehmen. 

 

5. Einen Wahlschein für die Bundestagswahl erhält auf Antrag 

 

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 

Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 02.02.2025) oder die 

Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis 

zum 07.02.2025, 13:00 Uhr) versäumt hat, 

 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 

Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahl-

ordnung entstanden ist,  

 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung 

erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt 

ist. 

 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 21. 

Februar, 15.00 Uhr, bei der Stadt Salzgitter, Briefwahlbüro, Joachim-Campe-Str. 6 – 8, 38226 Salz-

gitter, mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden. Weiterhin ist die Beantragung in der 

Außenstelle Salzgitter-Bad, Briefwahlbüro, während der Öffnungszeiten (siehe Tabelle unter Ziffer 

1) möglich. 

 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter 

nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, Sonn-

tag, 23. Februar, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 

ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchsta-

ben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum 

Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 
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Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nach-

weisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der An-

tragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte,  

 

 einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
 

 einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag, 
 

 einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen 
roten Wahlbriefumschlag und 
 

 ein Merkblatt für die Briefwahl 
 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn 

die Berechtigung zur Empfangsannahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-

macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte 

vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu ver-

sichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 

seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. 

Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische 

Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlent-

scheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-

nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten er-

setzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist 

zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer 

anderen Person erlangt hat. 

 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so 

rechtzeitig absenden, dass der Wahlbrief spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr bei der auf dem 

Wahlbrief angegebenen Stelle eingeht. Eine persönliche Abgabe an dieser Stelle ist auch möglich. 

Eine Abgabe des Wahlbriefes in einem Wahllokal ist nicht erlaubt 

 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 

ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem 

Wahlbrief angegebenen Stelle, aber nicht am Wahltag in einem Wahllokal, abgegeben werden. 

 

 

In Vertretung 

gez. Michael Tacke 


